
Reisebedingungen

der OST & FERN Reisedienst GmbH, im folgen-

den genannt OST & FERN.

1. Anmeldung und Reisebestätigung.

Die Reiseanmeldung ist das verbindliche Angebot 

des Kunden auf Abschluss eines Reisevertrags 

zu den im Prospekt angegebenen Bedingungen. 

Die Reiseverträge kommen durch die Annahme 

der Anmeldung durch OST & FERN zustande. Die 

Annahme erfolgt in der Regel durch eine schrift-

liche Bestätigung von OST & FERN bei oder 

unverzüglich nach Vertragsabschluss. Weicht 

die schriftliche Bestätigung inhaltlich von der An-

meldung ab oder fehlt die Bestätigung von Son-

derwünschen des Kunden, so ist dies ein neues 

Angebot von OST & FERN gegenüber dem Rei-

sekunden, an welches OST & FERN zehn Tage 

gebunden ist. Der Vertrag kommt auf Grundlage 

dieses Angebots zustande, wenn der Kunde die 

Annahme erklärt. Zusätzliche Vereinbarungen 

und Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit der ausdrücklichen Bestätigung durch OST 

& FERN.

2. Zahlung, Berechnung, Reiseunterlagen.

a) Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung in 

Höhe von 15 % des Reisepreises fällig, die auf 

den Reisepreis angerechnet wird. Der Siche-

rungsschein i.S. von § 651k Abs. IV BGB wird mit 

der Buchungsbestätigung verschickt. b) Die Rest-

zahlung wird fällig, wenn die Reise nicht mehr aus 

den in Ziffer 5b) genannten Gründen abgesagt 

werden kann, also spätestens 2 Wochen vor Rei-

seantritt. c) Ohne vollständige Zahlung des Rei-

sepreises hat der Reisende keinen Anspruch auf 

Aushändigung der Reiseunterlagen und Erbrin-

gung der Reiseleistungen seitens OST & FERN. 

d) Umbuchungs- und Rücktrittsgebühren sind 

sofort fällig. Maßgeblich für die Berechnung sind 

grundsätzlich die von OST & FERN  zuletzt be-

kannt gegebenen Preise. Aufwendungen für Ne-

benleistungen, z.B. Besorgen von Visa, Devisen 

sowie bei kurzfristigen Buchungen oder telefoni-

sche Reservierungen oder Anfragen, gehen zu 

Lasten des Reisekunden und werden gesondert 

in Rechnung gestellt. Sie sind, wenn nicht anders 

vereinbart, mit dem Reisepreis zu zahlen.

3. Versicherungen.

a) Insolvenzversicherung: Sicherungsscheinge-

ber für OST & FERN ist: R + V Allgemeine Versi-

cherung AG, Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden

b) Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserück-

trittskostenversicherung sowie einer Rückfüh-

rungsversicherung bei Krankheit oder Unfall im 

Rahmen einer Reisekrankenversicherung. Den 

Abschluss vermitteln wir Ihnen gern. Das gilt auch 

für Reisegepäck-, Reiseunfall- und Reisehaft-

pflichtversicherungen.

4. Inhalt des Reisevertrages.

Der Inhalt des Reisevertrages bestimmt sich nach 

dem Reiseprospekt und der Buchungsbestäti-

gung. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leis-

tungsstörungen im Zusammenhang mit Leistun-

gen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 

werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbe-

suche, Ausstellungen, usw.) und die in der Reise-

ausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 

gekennzeichnet werden. OST & FERN  haftet nicht

für Leistungsstörungen bei solchen Veranstaltun-

gen, die der Reisende sich am Zielort von Reise-

leitern, Agenturen oder Hotels vermitteln lässt.

5. Leistungs- und Preisänderungen, Rücktritt 

und Kündigung durch OST & FERN.

Änderungen oder Abweichungen einzelner Reise-

leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Rei-

severtrages, die nach Vertragsabschluss notwen-

dig werden und die von OST & FERN nicht wider 

Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 

gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-

chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzu-

schnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 

Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 

unberührt, soweit die geänderten Leistungen 

mit Mängeln behaftet sind. OST & FERN ist ver-

pflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen 

oder einen Rücktritt vom Vertrag unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird OST & 

FERN dem Kunden eine kostenlose Umbuchung 

oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. OST 

& FERN  kann vor Antritt der Reise vom Reise-

vertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 

den Reisevertrag kündigen, a) ohne Einhaltung 

einer Frist, wenn der Reisende die Durchfüh-

rung einer Reise trotz Abmahnung nachhaltig 

stört oder wenn er sich in einem solchen Maße 

vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-

bung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt OST 

& FERN , so behält OST & FERN den Anspruch 

auf den Reisepreis, muss sich jedoch den Wert 

der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 

Vorteile anrechnen Vorteile anrechnen lassen, die 

aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 

Anspruch genommenen Leistung erlangt werden, 

einschließlich der von den Leistungsträgern gut-

gebrachten Beträge.

b) bis 4 Wochen vor Reisebeginn bei Nichterrei-

chen einer mit der Reiseausschreibung und Rei-

sebestätigung angegebenen Mindestteilnehmer-

zahl. Der Reisekunde ist unverzüglich nach Eintritt 

der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung 

der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und er-

hält die geleistete Anzahlung unverzüglich zurück, 

sofern er nicht ein gegebenenfalls mögliches An-

gebot auf kostenlose Umbuchung innerhalb des 

Programms von OST & FERN annimmt. OST & 

FERN behält sich vor, die ausgeschriebenen und 

mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der 

Erhöhung der Beförderungskosten oder der Ab-

gabenfür bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 

Flughafengebühren oder einer Änderung der für 

die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in 

dem Umfang zu ändern, wie sich die Erhöhung 

der Beförderungskosten oder der Abgaben für be-

stimmte Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz

auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen 

Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reise-

termin mehr als 4 Monate liegen. Im Fall einer 

nachträglichen Änderung des Reisepreises oder 

einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung 

hat OST & FERN den Kunden unverzüglich, spä-

testens jedoch 20 Tage vor Reiseantritt, davon in 

Kenntnis    zu    setzen.     Preiserhöhungen nach 

diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Übersteigen 

die Preiserhöhungen 5 % des Reisepreises oder 

erfolgt eine erhebliche Änderung einer wesentli-

chen  Reiseleistung,  so ist der  Kunde berechtigt,

ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten 

oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise 

zu verlangen, wenn  OST & FERN  in der Lage ist, 

eine solche ohne Mehrpreis aus ihrem Angebot 

anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte un-

verzüglich nach der Erklärung von OST & FERN 

über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reise 

gegenüber OST & FERN geltend zu machen.

6. Ersatzpersonen, Rücktritt, Umbuchung, 

Nichtantritt und Nichtinanspruchnahme von 

Leistungen.

Der Kunde hat das Recht, bis zum Reisebeginn 

zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter an der 

Reise teilnimmt. OST & FERN kann der Teilnahme 

eines Dritten widersprechen, wenn dieser den be-

sonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder 

seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch 

des Reiselandes oder behördliche Anordnungen 

entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag 

ein, so haften der Kunde und der Dritte gegen-

über OST & FERN als Gesamtschuldner für den 

Reisepreis und die entstehenden Mehrkosten. 

Der Reisende kann bis Reisebeginn durch Erklä-

rung gegenüber OST & FERN vom Reisevertrag 

zurücktreten. Maßgeblich für die Berechnung aller 

Fristen ist jeweils der Eingang der Erklärung bei 

OST & FERN. OST & FERN  steht bei Rücktritt 

des Reisekunden vom Vertrag unter Verlust des 

Anspruchs auf den vereinbarten Reisepreis eine 

angemessene Entschädigung gem. § 651i BGB 

zu. Deren Höhe bestimmt sich nach dem verein-

barten Reisepreis unter Abzug des Wertes der 

von OST & FERN ersparten Aufwendungen sowie 

dessen, was OST & FERN durch anderweitige 

Verwertung der Reiseleistungen erwerben kann. 

OST & FERN kann diesen Entschädigungsan-

spruch gem. § 651i Abs. 3 BGB pauschalieren. 

Wir behalten uns vor, im Einzelfall den vollen Ent-

schädigungsanspruch geltend zu machen.

Die Rücktrittsgebühren betragen:

6.1. Gruppenreisen (Katalogreisen sowie ge-

schlossene Gruppen mit individuell vereinbarten 

Terminen und Leistungen)

bis 36 Tage vor Reisebeginn 15 % des Reise-

preises, 35 - 21 Tage vor Reisebeginn 40 % des 

Reisepreises, 20 - 7 Tage vor Reisebeginn 60 % 

des Reisepreises, 6 - 0 Tage vor Reisebeginn 80 % 

des Reisepreises

6.2. Individualreisen

Es gelten die Stornobedingungen der jeweiligen 

Fluggesellschaft / Reederei oder Vertragspartner, 

die bei der Buchung mitgeteilt werden.

6.3. Rundreisen mit individueller Fluganreise / 

Armenien + Georgien:

Es gelten die Stornobedingungen der jeweiligen 

Fluggesellschaft / Reederei oder Vertragspartner, 

die bei der Buchung mitgeteilt werden.

6.4. Rundreisen mit individueller Fluganreise / 

Baltikum:

Es gelten die Stornobedingungen der jeweiligen 

Fluggesellschaft / Reederei oder Vertragspartner, 

die bei der Buchung mitgeteilt werden.

6.5. Vermittlung von Flügen und Fähren, auch in 

Zusammenhang mit 6.2. bis 6.4.: Es gelten die 

Stornobedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft 

/ Reederei, die bei Buchung mitgeteilt werden.



Das Recht des Kunden, OST & FERN einen ge-

ringeren Entschädigungsanspruch nachzuweisen 

als gefordert, bleibt ihm in jedem Fall unbenom-

men. Erscheint der Reisende nicht oder verspä-

tet zur Abfahrt bzw. zum Abflug, kündigt er am 

Tage des Reisebeginns aus Gründen, die nicht 

von OST & FERN zu vertreten sind oder muss er 

vom Antritt der Reise ausgeschlossen werden, so 

steht OST & FERN das Recht zu, alternativ die 

individuellen Stornokosten oder 80% des Reise-

preises als pauschale Entschädigung zu verlan-

gen oder den tatsächlich entstandenen Schaden 

nachzuweisen oder zu berechnen. Auch hier steht 

dem Reisenden der Nachweis offen, dass ein ge-

ringerer als der geltend gemachte Schaden ent-

standen ist. Eventuell OST & FERN entstehende 

Mehrkosten aufgrund der Bemühungen, den Kun-

den an dessen Reiseziel zu bringen oder weiter-

zufördern, gehen zu Lasten des Reisenden. Eine 

Erstattung erfolgt nur insoweit, als auch OST & 

FERN von den Leitungsträgern nicht in Anspruch 

genommene Leistungen vergütet werden. Letzte-

res gilt auch bei nicht in Anspruch genommenen 

Teilleistungen durch den Reisenden, sofern die 

Nichtinanspruchnahme nicht von OST & FERN 

zu vertreten ist.

Umbuchungswünsche des Reisekunden, die nach 

Ablauf der obigen Fristen erfolgen, können, sofern 

ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 

Rücktritt vom Reisevertrag durch Neuanmeldung 

durchgeführt werden.

7. Verspätung / außergewöhnliche Umstände.

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 

voraussehbarer höherer Gewalt erheblich er-

schwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können 

sowohl OST & FERN als auch der Reisende den 

Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so 

kann OST & FERN für die bereits erbrachten oder 

zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 

Reiseleistungen eine angemessene Entschädi-

gung verlangen. OST & FERN ist in diesen Fällen 

verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu tref-

fen, insbesondere, falls der Vertrag die Beförde-

rung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. 

Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von 

den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen 

fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

8. Gewährleistung, Mitwirkungspflicht / Abhil-

feverlangen.

Treten Leistungsstörungen auf, kann der Kunde 

unbeschadet der Minderung oder der Kündigung 

Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlan-

gen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht 

auf einem Umstand, den OST & FERN nicht zu 

vertreten hat. Der Reisende ist verpflichtet, bei 

eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles 

ihm Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der 

Störung beizutragen und eventuelle Schäden ge-

ring zu halten. Beanstandungen sind unverzüglich 

bei der zuständigen Reiseleitung, sofern vorhan-

den, oder bei OST & FERN anzuzeigen. OST & 

FERN ist zu erreichen: Telefon: 040/ 2840 9570, 

Fax: 040/ 280 20 11.

Vor einer Kündigung (§ 651e BGB) ist OST & 

FERN eine angemessene Frist zur Abhilfeleis-

tung zu setzen, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 

von OST & FERN verweigert wird oder wenn die 

sofortige Kündigung des Vertrages durch ein

besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt 

wird. Ansprüche auf Minderung und Schadenser-

satz hat der Kunde gem. §651g I BGB innerhalb 

eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 

Beendigung der Reise bei OST & FERN geltend 

zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 

Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn 

er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 

verhindert worden ist. Die Ansprüche verjähren 

gem. §651g II BGB in 24 Monaten. Die Verjäh-

rung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise laut 

Vertrag enden sollte. Hat der Kunde Ansprüche 

geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem 

Tage gehemmt, an dem OST & FERN die Ansprü-

che schriftlich zurückweist.

9. Beschränkung der Haftung.

Die vertragliche Haftung von OST & FERN für 

Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 

den dreifachen Reisepreis beschränkt: a ) soweit 

ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder b ) 

soweit OST & FERN für einen dem Reisenden 

entstehenden Schaden allein wegen eines Ver-

schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 

ist. OST & FERN haftet nicht für Leistungsstö-

rungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 

als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 

(Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus-

stellungen usw.) und die in der Reiseausschrei-

bung ausdrücklich als Fremdleistungen gekenn-

zeichnet sind. Ein Schadensersatzanspruch 

gegen OST & FERN ist insoweit beschränkt oder 

ausgeschlossen, als auf Grund internationaler 

Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 

gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem 

Leistungsträger zu erbringenden Leistungen an-

zuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz 

gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten 

Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend 

gemacht werden kann oder unter bestimmten Vo-

raussetzungen ausgeschlossen ist. Kommt OST 

& FERN die Stellung eines vertraglichen Luft-

frachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach 

den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in 

Verbindung mit den internationalen Abkommen 

von Warschau, Den Haag und Guadalajara. Das 

Warschauer Abkommen beschränkt in der Regel 

die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder 

Körperverletzung sowie für Verluste oder Beschä-

digung von Gepäck. Abweichend davon sind bei 

Flugreisen nach dem Montraler Übereinkommen 

Gepäckschäden innerhalb von 7 Tagen und Ge-

päckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach 

Aushändigung schriftlich bei der Fluggesellschaft 

zu melden. Sofern OST & FERN in anderen Fäl-

len Leistungsträger ist, haftet sie nach den für die-

se geltenden Bestimmungen.

10. Abtretungsverbot.

Ausgeschlossen ist eine Abtretung von Ansprü-

chen eines Reiseteilnehmers gegen OST & FERN 

an Dritte. Ebenso ist die gerichtliche Geltendma-

chung der Ansprüche des Reiseteilnehmers durch 

Dritte im eigenen Namen unzulässig.

11. Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsbestim-

mungen.

OST & FERN informiert den Kunden über die Be-

stimmungen von Pass-, Visa-, Zoll- und Gesund-

heitsvorschriften seines Urlaubslandes. 

Der Kunde ist verpflichtet, Besonderheiten in sei-

ner Person und in der seiner Mitreisenden, die 

im Zusammenhang mit diesen Vorschriften von 

Wichtigkeit sind, zu offenbaren.

OST & FERN übernimmt bei Reisen in Länder 

mit Visumpflicht für alle Teilnehmer die Beantra-

gung der Visa, informiert über die geforderte Gül-

tigkeit der Pässe sowie die Fristen, bis wann die 

notwendigen Unterlagen bei OST & FERN einzu-

reichen sind. Die Ausstellung eines neuen Reise-

passes kann 6-8 Wochen dauern. Eine Haftung 

für die rechtzeitige Erteilung eines Visums kann 

OST & FERN nicht übernehmen. Jeder Reiseteil-

nehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden 

wichtigen Vorschriften in den von ihm bereisten 

Ländern selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die 

aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften er-

wachsen, gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers, 

ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte 

Falsch- oder Nichtinformation durch OST & FERN 

bedingt sind. Für die ausgeschriebenen Reisezie-

le sind derzeit keine Gesundheitsvorsorgemaß-

nahmen vorgeschrieben.

12. Gültigkeit der Prospektangaben.

Sämtliche Angaben und Hinweise in jedem 

Prospekt von OST & FERN über Leistungen, 

Programme, Termine, Abflugzeiten, Preise und 

Reisebedingungen entsprechen den vor Druck-

legung eingeholten Erkundigungen. Änderungen 

der Leistungen und Preise gegenüber den Anga-

ben der Prospekte sind durch OST & FERN bis 

zur Aushändigung der Reisebestätigung jederzeit 

möglich.

13. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 

Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 

gesamten Vertrages zur Folge.

14. Gerichtsstand.

Es findet Deutsches Recht Anwendung. Gerichts-

stand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, so-

wie für Personen, die nach Abschluss des Vertra-

ges ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Sitz des 

Reiseveranstalters Hamburg.

Reiseveranstalter

OST & FERN Reisedienst GmbH

Geschäftsführerinnen: 

Christine Kuhn, Birgit Preschel

An der Alster 40, 20099 Hamburg.

Telefon: 040/2840 9570, Fax: 040/280 2011

Amtsgericht Hamburg HRG 26667.

USt-ID-Nr.:  118 700 511

IBAN: DE90 2003 0000 0000 154963

SWIFT ( BIC ): HY VED EMM 300

Stand Dezember 2011.
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